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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Ionut Curca, Hagedornstr. 32, 47169 
Duisburg, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.005203902/35 am 07.12.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 07.12.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.208, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 08.12.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 R i n g e l e r 
 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Helge Schomas, Hans-Böckler-Platz 
1/9. Etage, 45468 Mülheim an der Ruhr, unter 
dem Aktenzeichen 32-32.4.005203954/45 am 
30.11.2016 erlassene Bußgeldbescheid konnte 
nicht zugestellt werden, da der derzeitige Auf-
enthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln 
und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zu-
stellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 30.11.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 08.12.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 G a h r 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Ivonne Putzer, Bahlenstr. 99, 40589 
Düsseldorf, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.006233526/44 am 08.12.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 08.12.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 08.12.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K n a p p e n 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Ömer Aydin, Schreinerstr. 5, 45468 
Mülheim an der Ruhr, unter dem Aktenzeichen 
32-32.4.000866812/37 am 28.11.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 28.11.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 07.12.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 T r o m m e r s h a u s e n 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Sadikaj Alban, ohne festen Wohnsitz 
in Deutschland, RL-0000 Beirut, unter dem Ak-
tenzeichen 32-32.4.005200980/8 am 25.10.2016 
erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zuge-
stellt werden, da eine Zustellung im Ausland 
nicht möglich ist oder keinen Erfolg verspricht. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 25.10.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 01.12.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 S i e g m u n d 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Mike Niehaus, Ardeystr. 148, 58453 
Witten, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.006235946/44 am 02.12.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 02.12.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 02.12.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K n a p p e n 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Adnan Bajrami, Duisburger Str. 85, 
45479 Mülheim an der Ruhr, unter dem Akten-
zeichen 32-32.4.005203087/65 am 01.12.2016 
erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zuge-
stellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort 
des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zu-
stellung an einen Vertreter oder Zustellungsbe-
vollmächtigten nicht möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 01.12.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.208, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 01.12.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K o b e r l i n g  
 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Adnan Bajrami, Duisburger Str. 85, 
45479 Mülheim an der Ruhr, unter dem Akten-
zeichen 32-32.4.005204389/65 am 01.12.2016 
erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zuge-
stellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort 
des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zu-
stellung an einen Vertreter oder Zustellungsbe-
vollmächtigten nicht möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 01.12.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.208, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 01.12.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K o b e r l i n g  
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Maurizio Imburgia, Königstr. 26, 
45479 Mülheim an der Ruhr, unter dem Akten-
zeichen 32-32.4.006235780/44 am 05.12.2016 
erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zuge-
stellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort 
des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zu-
stellung an einen Vertreter oder Zustellungsbe-
vollmächtigten nicht möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 05.12.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 05.12.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K n a p p e n 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Zlatko Ivanov, Evinger Str. 268, 
44339 Dortmund, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.006234449/25 am 22.11.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 22.11.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 29.11.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 H e i l m a n n 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Elvis Moise, Hochfeldstr. 40, 47053 
Duisburg, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.005200639/36 am 20.09.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 20.09.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.233, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 28.11.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 M ü h l e 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Ömer Aydin, Schreinerstr. 5, 45468 
Mülheim an der Ruhr, unter dem Aktenzeichen 
32-32.4.000865751/43 am 21.11.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 21.11.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.233, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 09.12.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 T r o m m e r s h a u s e n 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Michael Glaser, Kleiststr. 3, 45472 
Mülheim an der Ruhr, unter dem Aktenzeichen 
32-32.4.005202804/24 am 09.12.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 09.12.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 09.12.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 B a c k m a n n 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Christina Curcio, Gräsinger Weg 9, 
65719 Hofheim am Taunus, unter dem Aktenzei-
chen 32-32.4.005202725/8 am 09.12.2016 er-
lassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt 
werden, da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustel-
lung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 09.12.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 09.12.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 S i e g m u n d 
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Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Bernd Herbert Walter Lichtenberg, 
Helenenstr. 59,  45475 Mülheim an der Ruhr, un-
ter Aktenzeichen 33-1.02 / MH-BP1206 am 
17.11.2016 erlassene Gebührenbescheid kann 
nicht zugestellt werden, weil der Betroffene nach 
unbekannt verzogen ist. 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 28.11.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K a b a s h a j 
 
 

Öffentliche Zustellung 
eines Rücknahme-/Rückforderungsbescheides 

 
Der an Tobias Henning, zuletzt wohnhaft gewe-
sen Elisabeth-Selbert-Str. 27, in 45473 Mülheim 
an der Ruhr, zuzustellende Rücknahme-
/Rückforderungsbescheid vom 14.11.2016 (Ak-
tenzeichen: 50-711/99037/07) konnte nicht 
zugestellt werden, da der jetzige Aufenthalt des 
Empfängers unbekannt ist.  
Der Rücknahme-/Rückforderungsbescheid gem. 
§§ 48, 50 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB 
X) wird hiermit nach § 15 Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 
Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 
Ruhr, Eppinghofer Str. 50 in 45468 Mülheim an 
der Ruhr, Frau Hopp, Zi. 303, eingesehen 
werden. 

 
Mülheim an der Ruhr, den 30.11.2016 

 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 O s t e r m a n n 

Öffentliche Zustellung 
eines Rücknahme-/Rückforderungsbescheides 

 
Der an Markus Wies, zuletzt wohnhaft gewesen 
Duisburger Str. 307 in 45478 Mülheim an der 
Ruhr, zuzustellende Rückforderungsbescheid vom 
01.12.2016 (Aktenzeichen: 107925/97) konnte 
nicht zugestellt werden, da der jetzige Aufenthalt 
des Empfängers unbekannt ist.  
 
Der Rücknahme-/Rückforderungsbescheid gem. § 
22 Abs. 6 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB 
II) wird hiermit nach § 15 Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 
 
Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 
Ruhr, Eppinghofer Str. 50 in 45468 Mülheim an 
der Ruhr, Herr Pollok, eingesehen werden. 

 
Mülheim an der Ruhr, den 06.12.2016 

 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 P o l l o k 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
eines Rücknahme-/Rückforderungsbescheides 

 
Der an Markus Wies, zuletzt wohnhaft gewesen 
Duisburger Str. 307 in 45478 Mülheim an der 
Ruhr, zuzustellende Rückforderungsbescheid vom 
01.12.2016 (Aktenzeichen: 107925/97) konnte 
nicht zugestellt werden, da der jetzige Aufenthalt 
des Empfängers unbekannt ist.  
 
Der Rücknahme-/Rückforderungsbescheid gem. § 
22 Abs. 8 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB 
II) wird hiermit nach § 15 Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 
 
Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 
Ruhr, Eppinghofer Str. 50 in 45468 Mülheim an 
der Ruhr, Herr Pollok, eingesehen werden. 

 
Mülheim an der Ruhr, den 08.12.2016 

 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 P o l l o k 
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Verlust eines Dienstausweises 
 
der Dienstausweis des Christian Slawik, ausge-
stellt von der Stadt Mülheim an der Ruhr mit dem 
Gültigkeitsvermerk 30.04.2017, ist in Verlust ge-
raten, er wird hiermit für ungültig erklärt. 
 
Der unbefugte Gebrauch des Dienstausweises 
wird strafrechtlich verfolgt. Sollte der Ausweis 
gefunden werden, wird gebeten, ihn der Stadt 
Mülheim an der Ruhr, Amt für Brandschutz, Ret-
tungsdienst und Zivilschutz, 45466 Mülheim an 
der Ruhr, zuzuleiten. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 23.11.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 W e r n e r 
 
 
 

Verlust eines Dienstausweises 
 
der Dienstausweis des Ernst Rütters, ausgestellt 
von der Stadt Mülheim an der Ruhr mit dem Gül-
tigkeitsvermerk 30.11.2016, ist in Verlust gera-
ten, er wird hiermit für ungültig erklärt. 
 
Der unbefugte Gebrauch des Dienstausweises 
wird strafrechtlich verfolgt. Sollte der Ausweis 
gefunden werden, wird gebeten, ihn der Stadt 
Mülheim an der Ruhr, Amt für Brandschutz, Ret-
tungsdienst und Zivilschutz, 45466 Mülheim an 
der Ruhr, zuzuleiten. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 23.11.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 W e r n e r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verlust eines Dienstausweises 
 
der Dienstausweis des Reiner Haackert, ausge-
stellt von der Stadt Mülheim an der Ruhr mit dem 
Gültigkeitsvermerk 30.11.2016, ist in Verlust ge-
raten, er wird hiermit für ungültig erklärt. 
 
Der unbefugte Gebrauch des Dienstausweises 
wird strafrechtlich verfolgt. Sollte der Ausweis 
gefunden werden, wird gebeten, ihn der Stadt 
Mülheim an der Ruhr, Amt für Brandschutz, Ret-
tungsdienst und Zivilschutz, 45466 Mülheim an 
der Ruhr, zuzuleiten. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 23.11.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 W e r n e r 
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Bekanntmachung 
Ablauf von Nutzungsrechten an Grabstätten 

 
 
Aufgrund des § 16 Abs. 5 der Satzung vom 19.12.2013 für die städtischen Friedhöfe in Mülheim an der 

Ruhr ( Friedhofssatzung ), veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 37/2013 für die Stadt Mülheim an der Ruhr, 

wird hiermit auf den Ablauf des Nutzungsrechts im Jahre 2017 hingewiesen. Nutzungsberechtigte oder 

Verantwortliche dieser Grabstätten werden gebeten das zugesandte Antwortformular unter folgender An-

schrift zurückzusenden: 

 

Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen 

Zeppelinstr. 132 

45470 Mülheim an der Ruhr 

 

Die Anträge können auch persönlich im o.g. Verwaltungsgebäude montags, dienstags, donnerstags und 

freitags, jeweils in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr und donnerstags nachmittags von 14.00 bis 16.00 Uhr 

gestellt werden. 

Bei Rückgabe von Grabstätten sind Nutzungsberechtigte und Verantwortliche satzungsgemäß verpflichtet, 

diese innerhalb von 4 Wochen nach Ablauf des Nutzungsrechtes abzuräumen, einzuebnen und mit Rasen 

einzusäen. Nach dieser Frist ist die Friedhofsverwaltung bei den ablaufenden Grabstätten gem. § 21 Abs. 

8 der Friedhofssatzung berechtigt, über Grabmale und bauliche Anlagen entschädigungslos zu verfügen. 

Sofern Grabstätten stadtseits abgeräumt werden, haben die Nutzungsberechtigten oder Verantwortlichen 

dieser Grabstätte die Kosten dafür zu tragen. Sie werden nach tatsächlichem Aufwand berechnet und sind 

im Voraus nicht mitteilbar. 

 
 Mülheim an der Ruhr, den 05.12.2016 
 
 Der Oberbürgermeister                                              
 Amt für Grünflächenmanagement 
 und Friedhofwesen 
 I. A. 
 
 W a a g e  
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